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Abwassersysteme

Umwelttechnik

Betonwerk
BEDIENUNGS- und WARTUNGSVORSCHRIFTEN

Regenwasser FILTERSCHACHT
Allgemeines:

Der Regenwasserfilterschacht dient zur Trennung und Rückhaltung von Feststoffen aus einem Wasserstrom (z.B. Regenwasser, usw.)
Funktionsbeschreibung:
Über den Zulauf gelangt das Regenwasser in den Filterschacht. Mittels Tauchrohr im Zulaufbereich wird der Wasserstrom abgebremst und verteilt, und gelangt auf die beiden Edelstahlfilterelemente. Diese werden in der Standardausführung aus dem Material Edelstahl mit einer Maschenweite von 0,63 mm ausgeführt. Zu Kontrollzwecken können Sie über die Führungsschienen - welche an der Betontrennwand montiert sind - herausgezogen werden (optional).

Das Filterelement trennt alle Feststoffe vom Wasser deren Durchmesser größer als die Lochung ist. Diese abgeschiedenen Feststoffe werden unterhalb der Ruhewasserspiegellinie im Schlammsammelraum gesammelt und sollte im Zuge einer Wartung entnommen und entsorgt werden. 

Im Ablaufbereich ist zu besseren Schutz gegen den Austrag von aufschwimmenden Stoffen ebenfalls ein Tauchrohr (T-Stück) angeordnet.

Notüberläufe zwischen den beiden Beckenbereichen und durch das T-Ablauftauchrohr sichern das System gegen Überstau ab.

Inbetriebnahme:

Die Anlage ist mit Reinwasser solange zu befüllen, bis Wasser aus dem Ablauf abfließt. Die Anlage ist somit betriebsbereit.

Es ist darauf zu achten, dass der vorhandene Bauschutt aus dem Bauwerk entfernt wurde.

Kontrolle der Anlage:

Der Filterschacht ist einmal monatlich sowie nach besonderen Vorkommnissen (z.B. Unwetter, etc.) zu kontrollieren. Maßnahmen zur Wahrung der Funktionstüchtigkeit sowie die Behebung von festgestellten Mängeln haben stets sofort zu erfolgen.

Bei der Kontrolle ist zu Achten, dass die Edelstahlfilterelemente nicht mit Feststoffen belegt bzw. verlegt sind. Gegebenenfalls ist entweder im eingebauten Zustand mit einem Wasserstrahl entgegen der Fließrichtung zu Reinigen oder die Elemente werden herausgezogen und bei einem Waschplatz von den Feststoffen gesäubert.

Feststoffe aus dem Schlammsammelraum sind regelmäßig entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Spätestens jedoch wenn der Schlammsammelraum zur Hälfte mit Feststoffen gefüllt ist.

Muss der Schacht bestiegen werden, ist der Behälter komplett zu entleeren. Für eine gründliche Absaugung der angefallenen Gase ist zu sorgen. Notfalls muss das Wartungspersonal mit Atemschutz ausgerüstet werden (dies gilt vor allem in geschlossenen Räumen). Auch die einschlägigen Bestimmungen der Arbeitnehmerschutzgesetzes und die dazu ergangenen Verordnungen sind einzuhalten.

Vom Betreiber sind die jeweiligen Zeitpunkte und Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen und Wartungen, sowie die Beseitigung eventuell festgestellter Mängel zu dokumentieren. Die Unterlagen sind vom Betreiber aufzubewahren und auf Verlagen den örtlichen zuständigen Aufsichtsbehörden vorzulegen.
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